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Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 4. November 2021  

zur Vergütung für Aufsichtsratsmitglieder 

 

Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 4. November 2021 wurde unter 

Tagesordnungspunkt 26 „Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung der Mitglieder 

des Aufsichtsrats“  

 

bei 17.605.379 Stückaktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden,  

(entspricht 70,42 % des eingetragenen Grundkapitals) 

mit 16.352.712 Ja-Stimmen (entspricht 92,8847 %) 

gegen 1.252.667 Nein-Stimmen (entspricht 7,1153 %) 

 

die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wie nachfolgend beschrieben bestätigt: 

 

Vergütung für Aufsichtsratsmitglieder: 

 

§ 20 der Satzung der Gesellschaft enthält Regelungen zur Aufsichtsratsvergütung und 

bestimmt in seinem Abs. 1, dass jedes Mitglied des Aufsichtsrats eine Vergütung erhält, deren 

Höhe von der Hauptversammlung festgelegt wird; gehört ein Mitglied dem Aufsichtsrat nur 

einen Teil des Geschäftsjahres an, bestimmt sich die Vergütung pro rata temporis. Nach § 20 

Abs. 2 der Satzung erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats das Doppelte, der Stellvertreter 

des Vorsitzenden das Anderthalbfache der vorgenannten Vergütung. Die 

Aufsichtsratsmitglieder erhalten darüber hinaus gemäß § 20 Abs. 3 der Satzung neben dem 

Ersatz ihrer Auslagen – dies ist nicht Bestandteil einer Vergütung im Sinne des § 113 Abs. 3 

AktG – Ersatz eines auf eine etwaige Vergütung entfallenden Mehrwertsteuerbetrages, soweit 

sie berechtigt sind, der Gesellschaft die Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu stellen und 

dieses Recht ausüben. 

 

Die Hauptversammlung hat eine Vergütung für die Aufsichtsratsmitglieder derzeit nicht 

festgelegt. Diese erhalten daher keine Vergütung, womit sich auch eine etwaige höhere 

Vergütung des Aufsichtsratsvorsitzenden oder seines Stellvertreters erübrigt. Die in §§ 113 

Abs. 3 Satz 3, 87a Abs. 1 Satz 2 AktG aufgeführten Vergütungsbestandteile sind 

dementsprechend für die Aufsichtsratsvergütung nicht vorgesehen. Auch hinsichtlich des 

Aufsichtsrats gilt damit zugleich, dass es an einer Vergütung fehlt, die unmittelbar einen Beitrag 

zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft im 

Sinne von §§ 113 Abs. 3 Satz 3, 87a Abs. 1 S. 2 Nr. 2 AktG leisten kann, wobei allerdings der 

Verzicht auf die Festlegung einer Vergütung auch hier nach Einschätzung von Abwicklerin und 

Aufsichtsrat in der derzeitigen Lage der Gesellschaft sachgerecht ist, um Wachstum und 
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Entwicklung der Gesellschaft bestmöglich und unter geringer finanzieller Belastung der 

Gesellschaft zu fördern. Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen von Arbeitnehmern 

wurden auch bei der Aufsichtsratsvergütung nicht berücksichtigt (vgl. §§ 113 Abs. 3 Satz 3, 

87a Abs. 1 S. 1 Nr. 9 AktG), da die Gesellschaft keine Arbeitnehmer beschäftigt. 

 

Hinsichtlich des Verfahrens zur Fest- und zur Umsetzung sowie zur Überprüfung des 

Vergütungssystems (vgl. §§ 113 Abs. 3 Satz 3, 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 AktG) gilt das 

Folgende: Die letztendliche Entscheidung über die Festsetzung eines Vergütungssystems für 

die Aufsichtsratsmitglieder und dessen Umsetzung in eine konkrete Vergütung der 

Aufsichtsratsmitglieder ist der Hauptversammlung zugewiesen. Sie hat mindestens alle vier 

Jahre über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder einen Beschluss zu fassen; ein die 

Vergütung bestätigender Beschluss ist zulässig. Vorstand und Aufsichtsrat unterbreiten der 

Hauptversammlung dabei Beschlussvorschläge, basierend auf einer regelmäßigen und 

fortlaufenden Überprüfung; ergibt sich hierbei Änderungsbedarf, wird dies in den Vorschlägen 

an die Hauptversammlung entsprechend berücksichtigt. Lehnt die Hauptversammlung ein 

vorgeschlagenes Vergütungssystem ab, ist spätestens in der darauffolgenden ordentlichen 

Hauptversammlung ein überprüftes Vergütungssystem zum Beschluss vorzulegen. Etwaigen 

Interessenkonflikten bei der Fest- und Umsetzung sowie der Überprüfung einer 

Aufsichtsratsvergütung wirkt insbesondere die gesetzliche Kompetenzordnung entgegen, 

nach welcher die letztendliche Entscheidung der Hauptversammlung obliegt. Ferner ist 

dadurch, dass Vorstand und Aufsichtsrat Beschlussvorschläge unterbreiten, für eine 

gegenseitige Kontrolle beider Organe gesorgt. 

 

Die zugrundeliegende Regelung in § 20 der Satzung der Gesellschaft lautet: 

 

„§ 20 

Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

 

(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält eine Vergütung, deren Höhe von der 

Hauptversammlung festgelegt wird. Gehört ein Mitglied dem Aufsichtsrat nur einen Teil 

des Geschäftsjahres an, bestimmt sich die Vergütung pro rata temporis. 

 

(2) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte der vorgenannten Vergütung, 

der Stellvertreter des Vorsitzenden das Anderthalbfache der vorgenannten Vergütung. 
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(3) Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats Ersatz ihrer Auslagen sowie 

des eventuell auf die Aufsichtsratsvergütung entfallenden Mehrwertsteuerbetrags, 

soweit sie berechtigt sind, der Gesellschaft die Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen 

und dieses Recht ausüben.“ 


